Rechtsformen von Gründerfirmen
1. Allgemeines 
Die Rechtsform ist wie ein Gerüst für das Unternehmen. Es gibt Rechtsformen für Ein-Personen-Gründungen sowie für Personengesellschaften oder Kapitalgesellschaften, wenn mehrere Gründer vorhanden sind. Es gibt weder die optimale Rechtsform noch die Rechtsform auf Dauer (wegen möglicher zukünftiger Änderung der Ansprüche). 

2. Rechtsformen für Ein-Personen-Gründungen

- Einzelunternehmen 

- Ein- Personen- GmbH oder Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)

- Ein- Personen- AG

3. Rechtsformen für Personengesellschaften 

- Gesellschaft des bürgerlichen Rechts (GbR)

- Kommanditgesellschaft (KG)

- Offene Handelsgesellschaft (OHG)

- Partnerschaftsgesellschaft (PartG)

- GmbH & Co. KG

4. Rechtsformen für Kapitalgesellschaften

- Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

- GmbH- Variante: Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) 

- Aktiengesellschaft (AG)

- Britische, aber auch hierzulande verbreitete Private Company Limited by Shares (Ltd.)

5. Zu den wichtigsten Rechtsformen im Überblick

5.1. Einzelunternehmen 
Das Einzelunternehmen ist für den Einstieg gut geeignet. Es eignet sich für Kleingewerbetreibende, Handwerker, Dienstleister und freie Berufe. Es wird von einem Unternehmer gegründet. Es entsteht bereits bei Geschäftseröffnung. Ist der Gründer Kaufmann, ist ein Eintrag ins Handelsregister erforderlich. Kleingewerbetreibende können sich freiwillig in das Handelsregister eintragen lassen. Ein Mindestkapital ist nicht erforderlich. Der Unternehmer haftet unbeschränkt mit seinem gesamten Vermögen, auch mit seinem Privatvermögen. Von den meisten Einzelgründern wird diese Rechtsform gewählt. Auch steuerlich ist diese Rechtsform für einen Gründer bestens geeignet. 

5.2 Gesellschaft des bürgerlichen Rechts (GbR)

Sind mehrere Gründer vorhanden, eignet sich diese Rechtsform zum Einstieg am besten. Jeder Geschäftspartner kann die Form einer GbR annehmen, also z.B. Kleingewerbetreibende, Praxisgemeinschaften, freie Berufe, Arbeitsgemeinschaften. Mindestens zwei Gesellschafter sind erforderlich. Der Gesellschaftsvertrag kann formfrei abgeschlossen werden. Ein Mindestkapital ist nicht erforderlich. Die Gesellschafter haften für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft gegenüber Gläubigern als Gesamtschuldner persönlich.

Für den Start von mehreren Gründern ist die GbR steuerlich auch am besten. 

5.3 Partnerschaftsgesellschaft (PartG)

Die Partnerschaftsgesellschaft ist für freie Berufe geeignet. Es sind mindestens zwei Gesellschafter erforderlich. Der Partnerschaftsvertrag muss schriftlich abgeschlossen werden. Er ist ins Partnerschaftsregister einzutragen. Ein Mindestkapital ist nicht erforderlich. Die Gesellschafter haften neben dem Vermögen der Partnerschaftsgesellschaft für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft gegenüber Gläubigern als Gesamtschuldner persönlich. Nur für „Fehler in der Berufsausübung“ haftet allein derjenige, der den Fehler begangen hat.

5.4 Offene Handelsgesellschaft (OHG)

Diese ist für mehrere Personen geeignet, die gemeinsam ein kaufmännisches Gewerbe betreiben. Es sind mindestens zwei Gesellschafter erforderlich. Der Gesellschaftsvertrag kann formfrei abgeschlossen werden. Es ist eine Eintragung im Handelsregister erforderlich. Ein Mindestkapital ist nicht vorgesehen. 

Die Gesellschafter haften für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft gegenüber Gläubigern als Gesamtschuldner persönlich. Wegen der Bereitschaft zur persönlichen Haftung steht eine OHG bei Kreditinstituten und Geschäftspartnern in höherem Ansehen als z. B. eine GmbH.

5.5 Kommanditgesellschaft (KG)
Die Kommanditgesellschaft ist für Kaufleute geeignet, die zusätzliches Kapital benötigen, oder Gesellschafter, die keine persönliche Haftung übernehmen wollen und von der Geschäftsführung ausgeschlossen werden können.

Es sind ein oder mehrere Komplementäre erforderlich und ein oder mehrere Kommanditisten. Der Gesellschaftsvertrag kann formfrei abgeschlossen werden. Die Gesellschaft ist ins Handelsregister einzutragen. Ein Mindestkapital ist nicht erforderlich. 

Der Komplementär (persönlich haftender Gesellschafter) haftet für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft gegenüber Gläubigern persönlich als Gesamtschuldner. Der Kommanditist haftet persönlich bis zur Höhe seiner Einlage. Die persönliche Haftung ist ausgeschlossen, soweit die Einlage geleistet ist. 

Diese Rechtsform ist z. B. für Familienmitglieder besonders geeignet, die nicht persönlich haften wollen/sollen.

5.6 GmbH und Co. KG

Diese Gesellschaftsform ist für Kaufleute vorgesehen, die zusätzliches Kapital benötigen, oder Gesellschafter, die keine persönliche Haftung übernehmen wollen und von der Geschäftsführung ausgeschlossen werden können. Besonderheit: Persönlich haftender Gesellschafter ist die GmbH.

Zur Gründung sind ein oder mehrere Komplementäre erforderlich und ein oder mehrere Kommanditisten. Der Gesellschaftsvertrag kann formfrei abgeschlossen werden. Die GmbH und Co. KG ist im Handelsregister einzutragen. Für die GmbH ist ein Mindestkapital (25.000,00 €) notwendig.
Die GmbH haftet als Komplementär mit ihrem Gesamtvermögen. Im Ergebnis haftet die GmbH und Co. KG wie eine GmbH zuzüglich der Kommanditeinlage. 

Die Gründungsformalitäten sind hier aufwendiger als bei den oben genannten Rechtsformen. Rechtlich handelt es sich um eine KG, bei der anstatt einer natürlichen Person eine GmbH persönlich haftet. Daher ist die Haftung im Ergebnis wie bei einer GmbH beschränkt. Die Gesellschafter der GmbH sind meist gleichzeitig die Kommanditisten der KG.

5.7 GmbH

Die GmbH ist geeignet für Unternehmer, die die Haftung beschränken oder nicht aktiv mitarbeiten wollen. 

Mindestens ein Gesellschafter ist erforderlich (Ein- Personen- GmbH). Die GmbH ist ins Handelsregister einzutragen. Es ist ein Gesellschaftsvertrag abzuschließen oder ein Musterprotokoll (bei einfachen Gründungen, beispielsweise maximal drei Gesellschafter). Beide müssen notariell beurkundet werden. Das Mindeststammkapital beläuft sich auf 25.000,00 €. 

Die Haftung ist beschränkt auf das Gesellschaftsvermögen. 

5.8 GmbH- Variante: Unternehmergesellschaft (UG) (haftungsbeschränkt) 

Diese Rechtsform ist geeignet für Gründer kleiner Unternehmen, die die Haftung beschränken wollen.

Mindestens ein Gesellschafter ist erforderlich. Abgeschlossen werden muss ein Gesellschaftsvertrag oder ein Musterprotokoll bei einfachen Gründungen. Beide müssen notariell beurkundet werden. Eine Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister ist erforderlich. Das Mindeststammkapital beträgt 1,00 € (Höhe der Kapitalausstattung sollte sich aber nach dem tatsächlichen Bedarf richten).

Die Haftung ist beschränkt auf das Gesellschaftsvermögen. 

Trotz beschränkter Haftung ist darauf zu achten, dass Kreditgeber in der Regel bei Aufnahme von Krediten private Sicherheiten haben wolle. Zudem ist zu berücksichtigen, dass bei der UG (haftungsbeschränkt) eine Pflicht zur Rücklagenbildung besteht, bis ein Stammkapital von 25.000,00 € aufgebracht ist (sogenannte Thesaurierung). 

5.9 Kleine Aktiengesellschaft (AG)

Diese Rechtsform ist geeignet für Unternehmer, die zusätzliches Kapital benötigen und/oder zum ausschließlichen Zweck der Unternehmensübertragung. 

Es handelt sich um eine Aktiengesellschaft ohne Börsennotierung. Die Anleger sind in der Regel Mitarbeiter, Kunden oder Nachfolger. Der Unternehmer kann Aktionär und Vorstand sein. Der Vorstand hat die Entscheidungsbefugnis. Ein Aufsichtsrat ist zwingend vorgesehen und hat Kontrollbefugnis. Es muss eine Satzung errichtet werden in notarieller Form. Die Gesellschaft ist im Handelsregister einzutragen. Das Grundkapital muss    50.000,00 € betragen. 
Die Haftung der kleinen Aktiengesellschaft ist beschränkt auf das Gesellschaftsvermögen. 

Existenzgründer haben hier die Möglichkeit, eine kleine AG allein zu gründen (als alleiniger Aktionär und Vorstand, sie benötigen jedoch zusätzlich drei Aufsichtsräte). 

6. Fragen, die bei der Entscheidung für oder gegen eine Rechtsform wichtig sind:
- Sind Sie Gewerbetreibender oder Freiberufler? 
- Gründen Sie alleine oder mit Partnern?

- Sind Sie Kauffrau bzw. Kaufmann?

- Welche Rechtsform ist in Ihrer Branche üblich?

- Möchten Sie die Haftung beschränken?

- Soll die Rechtsform möglichst geringe Gründungskosten verursachen (z. B. Einlage von 
Grundkapital, Kosten für Notar)?

- Soll die Rechtsform mit möglichst wenig laufendem Aufwand verbunden sein? 

- Verbinden Sie mit der Rechtsform ein bestimmtes Image?

7. Steuern

Es gilt der Grundsatz: Wie die Rechtsform, so die Besteuerung. Der Blick auf die Steuer sollte aber nicht allein über die Wahl der Rechtsform entscheiden. Hier spielen vor allem andere Motive eine Rolle, z. B. die Frage der Haftung des Gründers.

Unter steuerlichen Gesichtpunkten sollten folgende Ziele berücksichtigt werden: 
- Verluste geltend machen

- Einkommenssteuern sparen

- Gewerbesteuern sparen

- Laufende Kosten (Betriebsausgaben) soweit wie möglich geltend machen.

In der Startphase fallen in der Regel unternehmerische Verluste an. Diese können steuerlich am besten geltend gemacht werden bei Einzelunternehmen oder –wenn mehrere Partner vorhanden sind- bei einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Verluste aus der Startphase können nämlich nachträglich mit den Einkünften des letzten Jahres verrechnet werden, das Finanzamt muss also dann alte Steuern erstatten. Verluste können so geltend gemacht werden: Verluste aus dem laufenden Jahr werden zunächst mit den Einkünften des laufenden Jahres verrechnet. Wenn dann noch Verluste übrig bleiben, können Sie in das vorherige Jahr rückübertragen werden (Verlustrücktrag). Wichtig: Dieser Verlustrücktrag ist auch für Gründer von Einzelunternehmen und Personengesellschaften möglich, die im vorhergehenden Jahr Angestellte waren und Einkommensteuer gezahlt haben. 

Anders sieht es bei der GmbH aus. Verluste unter ihrem rechtlichen Dach können nicht sofort mit anderen Einkünften verrechnet werden. Sie sind eingefroren und können erst wenn die GmbH im Folgejahr Gewinne erwirtschaftet, geltend gemacht werden. Ganz ungünstig wird es für Jungunternehmer dann, wenn ihre GmbH in den ersten Jahren Verluste einfährt und für das eigene Geschäftsführergehalt dann auch noch Lohnsteuer bezahlt werden muss. 

Abschließend noch ein Tipp (Steuersprung!):

Schon für die ersten getätigten Umsätze muss der Unternehmer Umsatzsteuer zahlen. Ähnlich sieht es bei der Einkommenssteuer bzw. Gewerbesteuer aus. Da erwirtschaftete Gewinne in der Startphase in der Regel mäßig ausfallen oder sogar Verluste eingefahren werden (z.B. durch Investitionen), fallen beide Steuern in der Regel niedrig aus oder sind gleich null. Entfallen nunmehr die Investitionszahlungen und steigen die Umsätze, werden –erfahrungsgemäß spätestens im dritten oder vierten Jahr- Einkommensteuer bzw. Gewerbesteuerzahlungen fällig. Die dann zu zahlenden Steuerbeträge sind im Vergleich zu vorher drastisch höher. Wichtig ist es also, auf diesen Fall vorbereitet zu sein und Rücklagen zu bilden. Sonst kann man schnell in finanzielle Schwierigkeiten geraten. 

Offenburg, den 28.10.10

Dirk Knop

Rechtsanwalt 
